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Antrag auf teilweise Beschlussaufhebung von SP72-E115 und SP73-

E013: Finanzordnung § 47

Liebe MdSP,

liebes Präsidium,

das Studierendenparlament möge beschließen:

Beschlusstext:

Folgender Teil des Beschlusses SP72-E115 wird aufgehoben:

Füge als neuen § 47 (2) ein: „Abweichend von (1) kann die Finanzrefe-

rentin bzw. der Finanzreferent bis zu drei Personen gleichzeitig mit der

Wahrnehmung ihrer bzw. seiner Befugnisse nach § 50 beauftragen.

Diese Personen müssen Angehörige des AStA sein.“

Außerdem wird folgender Teil des Beschlusses SP73-E013 aufgehoben:

Ändere den in SP72-E115 neu hinzugefügten § 47 Abs. 2 zu:

Abweichend von Abs. 1 kann die Finanzreferentin bzw. der Finanzrefe-

rent bis zu drei Personen gleichzeitig mit der Wahrnehmung ihrer bzw.

seiner Befugnisse nach § 50 beauftragen. Diese Personen müssen

Angehörige des AStA sein

Begründung

Rechtswidrig nach HWVO §7 (1) der da lautet:

(1) Ein Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses bewirt-

schaftet die Einnahmen und Ausgaben (Finanzreferentin oder Finanz-

referent). Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent kann im Rah-

men einer geordneten und jederzeit übersichtlichen Wirtschaftsfüh-

rung darüber hinaus weitere Mitglieder des Allgemeinen Studierenden-

ausschusses mit der Wahrnehmung einzelner Befugnisse schriftlich

oder elektronisch beauftragen. Die Satzung der Studierendenschaft

kann vorsehen, dass die Beauftragung nach Satz 2 der Einwilligung
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der oder des Vorsitzenden des Allgemeinen Studierendenausschusses

bedarf.

Viele Grüße

Annika Richter


